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Eine betriebswirtschaftli-
che Neu-Ausrichtung Ih-
res Unternehmens ist in 
regelmäßigen Abständen 
unbedingt erforderlich. 
Erfolgsentscheidende 
Faktoren verändern sich 
über Nacht und schnelle 
Kurskorrekturen sind not-
wendig. Ohne entspre-
chende, monatliche De-
tailinformationen über das 
eigene Unternehmen sind 
die richtigen Entscheidun-
gen in kürzester Zeit nicht 
zu treffen. Die Zahlen aus 
der Buchhaltung allein, 
die meistens sehr zeitver-
zögert zur Verfügung ste-
hen, sind eine sehr einge-
schränkte Entscheidungs-

grundlage und führen zu 
Fehlentscheidungen, vor 
allem aber sind sie Ver-
gangenheit.  

Mit einem funktionieren-
den Controllingsystem 
kann jeder Unternehmer 
relativ entspannt in die 
Zukunft gehen, da er mit 
überwiegender Wahr-
scheinlichkeit weiß, wie 
sich sein Unternehmen in 
den nächsten Monaten 
(Jahren) entwickeln wird. 
Controlling hat auch 
nichts mit Kontrolle zu tun, 
sondern mit Führung bzw. 
Steuerung (wie ein Kapi-
tän auf unruhiger See).  

Die Tatsache, dass mit 
„Basel II“ das Rating des 
Unternehmens ausschlag-
gebend für die Höhe der 
Kreditzinsen ist, ruft auch 
in kleinen und mittleren 
Unternehmen unbedingt 
nach einem geeigneten 
Controlling. Gutes Con-
trolling muss ganzheitlich 
erfolgen – und zwar auf 
strategischer und opera-
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tiver Ebene. Im Rahmen 
unseres Gesamtpaketes 
der BetriebsWirtschaftli-
chen Kooperation für Un-
ternehmer bieten wir 
ganzheitliches Controlling,  
maßgeschneiderte Kon-
zepte und Lösungen.  

Wir erarbeiten gemeinsam 
mit Ihnen individuell für Ihr 
Unternehmen:

Operative und strategi-
sche Controllingkonzepte 

Budget und Planrechnung 

Laufende Betreuung 
durch monatliche Neu-
Beurteilung der Unterneh-
menssituation 

Permanente Kurskorrektu-
ren aufgrund geänderter 
Rahmenbedingungen   

Durch kompetente, exter-
ne Betreuung können Sie 
Ihre unternehmerischen 
Fähigkeiten zum betriebli-
chen Erfolg voll einsetzen!   
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Ab 2008 ist jede Person, die auf Grund ihrer Tätigkeit dem ASVG unterliegt, vom 
Dienstgeber bereits vor Arbeitsantritt zur Sozialversicherung anzumelden. Also 
auch geringfügig Beschäftigte, freie Dienstnehmer und Lehrlinge. 
Die verkürzte Meldefrist gilt ab Jahresbeginn bundesweit sowohl für sämtliche 
Branchen als auch für alle Dienstgeber und sonstige meldepflichtigen Stellen.  
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit (falls in Ausnahmefällen noch nicht alle  
Daten bekannt sind) in zwei Schritten zu melden: Vor Arbeitsantritt kann eine 
Mindestangaben Anmeldung erstattet werden und danach innerhalb von sieben 
Tagen ab Beschäftigungsbeginn die Vollmeldung mit allen Daten.

Unternehmens– und Betriebsberatung 



Und so funktioniert´s: 
Eigenkapitalbildung der 
Unternehmen 
Schuldenabbau bis 80 % 
durch Ausnutzung der 
gesetzlichen Möglichkei-
ten
Mehrjahresplanungen
mit Kontrollmechanismen 
und Frühwarnsystemen 
Erarbeitung von Sanie-
rungsmaßnahmen und 
Sanierungsbeglei tpro-
grammen 
S t ä r k e n -  /
Schwächenanalyse mit 
Maßnahmenplanung
Branchen-, Markt-, und 
Einkaufsanalysen 
Absatzmarktanalysen
und Vermarktungskon-
zepte
Erarbeiten von Unterneh-

Mit unserem attraktiven 
betriebswirtschaftlichen 
Konzept setzen wir 
neue Maßstäbe für 
KMU`s. Zum einen ist 
e s  d i e 
„Betriebswirtschaftliche 
Kooperation“ die dafür 
sorgt, dass umfassen-
des betriebswirtschaftli-
ches Wissen und Er-
fahrung branchenüber-
greifend zur Verfügung 
steht. Zum anderen ist 
es die laufende War-
tung und Überprüfung 
der Unternehmen, in 
allen betriebswirtschaft-
lichen Aspekten, die 
d e n  M o t o r 
„Unternehmen“ zu 
H ö c h s t l e i s t u n g e n 
bringt.

menskennzahlen
Unternehmensumbil-
dungsprogramme    
Unternehmensnach-
folgeprogramme

www.bwku.at

Soll ich eine GmbH gründen ? 

Ein neues Konzept - Viele Gewinner ! 
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Um € 190,— (exkl. USt) 
pro Monat sind Sie dabei!  

Erfolgreich durch profes-
sionelle Betriebsberatung! 

Fordern Sie unseren  
Kooperationsvertrag an! 

office@bwku.at 

Ein neuer Weg für öster– 
reichische Klein– und Mit-
telbetriebe! 
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Vorteile einer GmbH
Körperschaftssteuer 

von 25%, wenn kei-
ne Ausschüttung er-
folgt (sonst 43,75%) 

Persönliche Haftungs-
beschränkung für die 
Gesellschafter 
(Vorsicht Ausnah-
men!)

Bei einer Beteiligung 
bis 25% besteht die 
Möglichkeit des Ein-
gehens eines Dienst-
verhältnisses in ar-
beits-, steuer- und 
sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht 

Auswahl zwischen 
ASVG und GSVG 
beschränkt möglich  

Gesellschaftsanteile
sind relativ leicht zu 

übertragen, damit 
kann in einem Fami-
lienunternehmen die 
Betriebsübergabe 
wesentlich unkompli-
zierter als in einer 
Personengesell-
schaft abgewickelt 
werden

Zulässigkeit von Pensi-
onszusagen an Ge-
sellschafter-
Geschäftsführer 

Zulässigkeit von fremd-
üblichen Leistungs-
verrechnungen zwi-
schen der Gesell-
schaft und ihren Ge-
sellschaftern 

Nachteile einer GmbH
Erhöhter Verwaltungs
aufwand

Formgebundenheit

Gründungskosten 

Höhere laufende Kosten 

Mangelnder Verlustaus-
gleich zwischen lau-
fenden Verlusten der 
Gesellschaft und 
persönlichen Ein-
künften der Gesell-
schafter 

Verdeckte Gewinnaus-
schüttung 

Volle fremdübliche Ver-
rechnung von Ent-
nahmen bzw. des 
Eigenverbrauches 

Wir beraten Sie gerne 
hinsichtlich der richtigen 
Wahl Ihrer Rechtsform! 



Nichtzahlen von Abgaben - wie vermeide 
ich Strafen !  
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3 GRUNDSTÜCKE ! 
 
BAUPLATZ I     566 m2 
 
BAUPLATZ II    565 m2 
 
BAUPLATZ III  959 m2 
 
Ca. 50  km südöstlich von 
Wien –gute Infrastruktur 
und Umfeld mit über-
durchschnittlichem Frei-
zeitangebot. 
 
 
Sämtliche Anschlüsse wie  
 
• Wasser 
• Kanalisation 
• Strom 
• Gas 
• Telefon 
 
vorhanden. 
 
 
Die Bauplätze I und II sind 
unbebaut—Auf Bauplatz 
III  befindet sich bereits 
ein Objekt  mit ca. 130 m2 
bebauter Fläche. 

 
 
Kontaktieren Sie uns für 
Details unter: 
 

Email: office@bwku-at 

Wie verhalte ich mich gegenüber dem Finanzamt richtig, wenn ich fällige 
Abgaben nicht zahlen kann?  
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Unternehmer am 15. des Mo-
nats - aus welchen Gründen auch immer – nicht in der Lage sind, die fällige 
Umsatzsteuer und die Lohnsteuer vorschriftsmäßig zu entrichten. Viele rea-
gieren in einer solchen Situation insofern völlig falsch, als sie auf die Zahlung 
einfach „vergessen“ und überhaupt nichts tun. Die unausbleibliche Folge die-
ser Säumnis – insbesondere wenn sie sich über einen längeren Zeitraum er-
streckt - sind ein Finanzstrafverfahren wegen vorsätzlicher Abgabenhinterzie-
hung und eine hohe Geldstrafe, die bis zum 2-fachen des nicht entrichteten 
Steuerbetrages gehen kann. Gerade bei der Umsatzsteuer und bei der 
Lohnsteuer legt das Finanzamt deshalb einen sehr strengen Maßstab an, weil 
diese Abgaben von Dritten getragen werden und für den Fiskus einbehalten 
werden müssen.  
Dabei wäre es einfach, diese sehr kostspieligen Konsequenzen zu vermei-
den:  
Wenn das Geld fehlt, um die fälligen Selbstbemessungsabgaben vorschrifts-
mäßig zu entrichten, muss man bis zum Fälligkeitstag unbedingt eine Um-
satzsteuer-Voranmeldung abgeben und dem Finanzamt die Höhe der fälligen 
Lohnabgaben mitteilen. Bedauerlicherweise wird das immer wieder verab-
säumt.  
Grundsätzlich muss man als Unternehmer bis zum 15. eines jeden Monats 
die Umsatzsteuer für den zweit vorangegangenen Monat und die Lohnsteuer 
für den vorangegangenen Monat an das Finanzamt abführen. Hat der Umsatz 
im vorangegangenen Kalenderjahr TEUR 30 nicht überstiegen, genügt die 
vierteljährliche Entrichtung der USt. Außerdem ist man verpflichtet, bis zu 
dem genannten Zeitpunkt eine Umsatzsteuer-Voranmeldung beim Finanzamt 
einzureichen. Wird die USt. pünktlich bezahlt, entfällt diese Verpflichtung bei 
Unternehmen, deren Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr TEUR 100 
nicht überstiegen hat. Dennoch muss man das dafür vorgesehene Formular 
ausfüllen und im Betrieb aufbewahren. Die Übermittlung der Umsatzsteuer-
Voranmeldung an das Finanzamt hat grundsätzlich elektronisch zu erfolgen, 
es sei denn, der Steuerpflichtige verfügt über keinen Internet-Anschluss. In 
diesem Fall ist der amtliche Vordruck zu verwenden.  
Ansuchen um Stundung oder Ratenzahlung  
Die nicht rechtzeitige Entrichtung von Abgaben hat auf jeden Fall die Vor-
schreibung von 1 - 3 Säumniszuschlägen zur Folge, nämlich zunächst 2 %, 
nach 3 Monaten der Säumnis nochmals 1 % und nach weiteren 3 Monaten 
nochmals 1 % des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrages. Um einen 
Säumniszuschlag zu vermeiden, sollte man unbedingt vor dem Fälligkeitstag 
ein Stundungs- oder Ratenzahlungsansuchen einbringen. Darin muss man 
ausführlich begründen, dass ein nur vorübergehender finanzieller Engpass 
vorliegt, die sofortige Entrichtung der Abgaben mit erheblichen Härten verbun-
den und die Einbringlichkeit nicht gefährdet ist. Die Chancen, dass ein sol-
ches Ansuchen positiv erledigt wird, sind zwar bei Umsatz- und Lohnsteuer-
zahlungen gering, das Finanzamt muss aber, wenn das Ansuchen bis zum 
Fälligkeitstag eingereicht wird, zumindest eine Nachfrist für die Zahlung von 
einem Monat gewähren. Auf diese Weise kann nicht nur die Verhängung ei-
nes Säumniszuschlages vermieden, sondern auch ein Zahlungsaufschub er-
reicht werden.  
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BERATUNG: 
Optimierung Ihres Betriebsergebnisses 

Analyse Ihres Jahresabschlusses 
Strategieberatung 

Unternehmensnachfolge 
Marketing und Vertrieb 

FINANZIERUNG: 
Investitionen 

Geld– und Finanzfragen 
Lieferantenkredite 

Risikokapital 
Sozialfonds 

SONDERLEISTUNGEN: 
Kontakte in andere Länder 

Abwicklung aller Behördenwege 
Ausbildung, Seminare, Kurse 

Sondertarife für Kooperationspartner 

BetriebsWirtschaftliche Kooperation  
für Unternehmer GmbH 

C. M. Ziehrergasse 3 
2542 Kottingbrunn 

Tel.:+43 676 719 22 94 
Fax:+43 2236 893 007 

www.bwku.at                 office@bwku.at 

MIT UNS IST ES MÖGLICH   —  UM BIS ZU 80% WENIGER SCHULDEN 
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